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VON MONAT ZU MONAT

Freie Wahl?
Der Bundesrat wird der Bundesversammlung beantragen, dem Volksbegehren für die

eines Z/NWienstes, der sog. «Münchensteiner Initiative» zuzustimmen. Damit
wird der Einführung eines Zivildienstes, der unter bestimmten Voraussetzungen an Stelle
des Militärdienstes geleistet werden kann, die Tür geöffnet.

Dieser Entschluss wurde dem Bundesrat durch die Fassung der Münchensteiner Initiative
ermöglicht, welche in ihrem ersten Abschnitt ausdrücklich erklärt, dass trotz der Schaf-

fung eines Zivildienstes, an der «Militärpflicht als Regel» festgehalten werden soll. Auch
nach der Einführung eines Zivildienstes (der noch ausserordentlich grosse Probleme stel-

len wird!) wird somit der diensttaugliche junge Schweizer in der Regel seine Wehrpflicht
in der Form der Militärdienstpflicht erfüllen. Nur beim Vorliegen besondern Gründe,
die von der Initiative umschrieben werden, kann im Einzelfall ein Wehrpflichtiger zum
Zivildienst zugelassen werden. Er muss sich liber das Vorhandensein dieser Voraus-

Setzungen ausweisen. Nur wenn ihm dieser Nachweis gelingt, wird er von der Militär-
dienstpflicht befreit und dem Zivildienst zugewiesen. Der eznze/ne We/zrmumz somit
zzicif die /reie WaW zwischen tUi/itürziiensf «wtf Ziw'/cfierzsf.

Diese von der Münchensteiner Initiative vorgesehene Regelung, die überhaupt die Ini-
tiative hat zustande kommen lassen, ist seither von jenen Kreisen, welche eine radikale
Zivildienstlösung verlangen, heftig kritisiert worden. Sie halten das Festhalten am Grund-
satz der Militärdienstpflicht und den Nachweis der besondern Zivildienstvoraussetzun-

gen im Einzelfall als ungenügende Lösung und verlangen, dass jedem Stellungspflichtigen
Schweizer das Recht eingeräumt werde, zwischen der Militärdienstpflicht und der Zivil-
dienstpflicht /rez' zw wä/z/en.

An eine solche Regelung kann aus verschiedenen Gründen nicht gedacht werden. Diese
sollen im folgenden dargelegt werden, einerseits im Blick auf die Münchensteiner Initia-
tive, deren parlamentarische Behandlung demnächst einsetzen dürfte, anderseits aber
auch darum, weil darin einige wesentliche Grundfragen der Schweizerischen Landesver-

teidigung zum Ausdruck kommen, die von allgemeinem Interesse sein dürften.

1. Das erste Argument gegen die freie Wahl ist ein juristisches. Es besteht darin, dass —
wie gesagt — die Münchensteiner Initiative auf dem Boden der Militärdienstpflicht-
erfüllung steht, und die Zulassung zum Zivildienst nur in begründeten Einzelfällen zu-
lässt. Sollte die freie Wahl ermöglicht werden, müsste die Münchensteiner Initiative durch
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einen weiter reichenden Initiativtext ersetzt werden, was unter folgenden Voraussetzun-

gen möglich wäre:

- Rückzug der Initiative durch die Initianten und Ersatz durch eine neue Fassung, die

von den eidgenössischen Räten auszuarbeiten wäre,

- Gegenvorschlag der eidgenössischen Räte, der in einer Volksabstimmung der München-
steiner Initiative vorgezogen würde (da die Münchensteiner Initiative in der Form der

«Allgemeinen Anregung» gehalten ist, hätten die eidgenössischen Räte nicht einen

«Gegenvorschlag» im technischen Sinne aufzustellen, sondern einen von der Anregung
abweichenden Lösungsvorschlag).

- Einreichung einer neuen Initiative.

Diese drei Möglichkeiten erscheinen unter den heutigen Voraussetzungen als wenig
wahrscheinlich, so dass das Postulat der «freien Wahl» rechtlich gesehen, ausser

Betracht fallen muss.

2. Aus militärischen Erwägungen könnte eine n»men'scfe .Scßtfäcßwwg r/er /lr;«ee in

grösserem Umfang nicht verantwortet werden. Da die freie Wahl zweifellos mit einer

intensiven und mit ihren Mitteln nicht sehr wählerischen Propaganda begleitet würde,
müsste mit einer erheblichen «Sogwirkung» des Zivildienstes gerechnet werden, welche
der Armee eine beträchtliche Zahl von Wehrpflichtigen entzöge. Angesichts der heute

bereits bestehenden Bestandeskrise, würde die Armee von einem weitern Aderlass sehr

empfindlich getroffen. Eine der Stärken des schweizerischen Milizheeres liegt in ihrer
durch die allgemeine Wehrpflicht bedingten, relativ grossen Zahl, mit der wir nicht nur
unsere rüstungs- und ausbildungsmässige Unterlegenheit ausgleichen, sondern die auch

unerlässlich ist, um unserer militärischen Abwehr die im modernen Krieg notwendige
operative Tiefe zu geben. Jede grössere zahlenmässige Schwächung würde unsere mili-
tärische Abwehrsubstanz in gefährlicher Weise verringern.

3. Die freie Wahl stünde auch im Widerspruch zu den in unserem Land seit Jahrhunder-
ten gültigen Grundsatz, t/ass t//e Weßrp///cßt eine fi/er forwe/wisten ßÄrgerp/7/c/jfe« ist.

Wer die Vorzüge des Staates geniesst und Anteil hat an der Freiheit, soll dem Land seinen

Beitrag nicht versagen, wenn er gegenüber äussern Gefahren behauptet werden muss.
Unser Land wird nicht von einem anonymen Berufsheer verteidigt, das zu diesem Zweck
angestellt und unterhalten wird; nach alter Tradition obliegt diese Aufgabe der Gesamt-
heit der wehrtauglichen Bürger. Die Erfüllung dieser Pflicht ist ein sittliches Gebot gegen-
über der Gemeinschaft. Die Wehrpflicht ist allen nicht nur eine Verpflichtung, sondern
auch ein Recht, das von der überwiegenden Zahl von Schweizern als solches empfunden
wird.

4. Wer auf dem Weg über die freie Wahl unsere Armee zu schwächen trachtet, verkennt
die ßesonc/ere Zw/gaße, die unserem Wehrwesen gestellt ist. Die schweizerische Armee ist

nicht in erster Linie dazu bestimmt, Krieg zu führen, sondern den Rr/eg z« wr/uWer«.
Sie soll dank einer vom kriegführenden oder kriegplanenden Ausland ernst genommenen
innern und äussern militärischen Bereitschaft dazu beitragen, dass ein Angriff auf die
Schweiz unterbleibt, weil er sich für den Angreifer als nicht lohnend erweisen müsste.

Jeder potentielle Aggressor soll angesichts des in der Schweiz erwarteten Widerstandes

zur Überzeugung gelangen, dass sein Aufwand das bestenfalls erreichte Ergebnis nicht
Wert ist. Das Paradoxon der schweizerischen Armee besteht darin, so gerüstet zu sein,

2



dass ein Angriff nicht erfolgt; es ist die alte Weisheit, die Vegetius in die Worte «si vis

pacem para bellum» gekleidet hat. Die volle Abhaltewirkung (Dissuasion) erreichen wir
aber nur, wenn wir jederzeit bereit sind, und wenn unsere ßercitsc/aa/j ist,

denn die Erfahrung hat uns gelehrt, dass nur die Stärke anerkannt, die Schwäche jedoch
immer in Gefahr steht, missbraucht zu werden.

Unsere Armee ist darum ein Instrument des Friedens. Wer dieser Bestimmung seine Mit-
wirkung versagt, schwächt unsern Frieden. Derjenige, der diesen Dienst nicht glaubt mit
der Waffe leisten zu können, kann ihn in der unbewaffneten Sanität erbringen, was für
einen human denkenden Menschen zumutbar sein dürfte.

5. Damit hängt ein weiteres zusammen. Es gibt, auch wenn es bisweilen bestritten wird,
den «Sotttfer/a// Schweiz», der darin besteht, dass die Schweiz niemals eine politische
Forderung mit militärischen Mitteln verwirklichen wird. Unser Land wird nie einen

Dritten angreifen und bedeutet darum für niemand eine Gefahr. Unsere Landesverteidi-

gung ist eine rein defensive; sie tritt erst in Aktion, wenn unser Friede angetastet wird.
Argumente, wie sie gegen den Kriegseinsatz von Grossmächten — etwa den amerikani-
sehen Einsatz in Vietnam — geltend gemacht werden können, sind in unserem Fall un-
brauchbar.

Die Schweiz kennt zum voraus keinen Feind; unser Feind ist jener, der uns angreift.
Werden unsere Lebensrechte mit Machtmitteln verletzt, stehen wir in einer gerechten
Notwehr — einem Recht, das im privaten Bereich die meisten Dienstverweigerer auch

für sich selber in Anspruch nehmen. Unsere Verteidigung als Staat würde um die Bewah-

rung von Freiheit, Unabhängigkeit und Selbstbestimmung geführt. Unsere militärische
Macht steht darum nicht im Dienst des Bösen, sondern des Rechts. Nicht etwa weil wir
den Krieg wünschen, sondern weil wir ihn zutiefst verabscheuen, halten wir uns militä-
risch bereit.

6. Mit einem Abbau unserer militärischen Bereitschaft würden wir unsere
p/lic/efe» uer/efze«. Als dauernd neutraler Staat sind wir verpflichtet, aus eigener Kraft
eine Landesverteidigung aufzubauen und zu unterhalten, die von den Mächten anerkannt
wird, und auf die sie sich verlassen können. Neutralität kann für uns nur
zVe«rra/z'r<zf sein. Begrifflich ergibt sich daraus, dass der Neutrale der letzte ist, der mili-
tärisch abrüsten darf. Die Staaten wissen, dass wir es mit unsern Neutralitätspflichten
ernst nehmen. Dieses Vertrauen müssen wir uns auch in Zukunft erhalten.

7. Auch die We/f/age lässt eine Schwächung unserer Verteidigungsbereitschaft
nicht zu. Wir leben nicht — wie manche glauben — im tiefen Frieden und wir haben
keine Gewähr dafür, dass es in Zukunft keinen Krieg mehr gebe. Die grossen Probleme
auf der Welt sind nicht gelöst und überall bestehen Konfliktstoffe und Krisenherde. Der
Rüstungswettlauf unter den grossen Mächten läuft ungehindert weiter und allenthalben
steht ein Riesenarsenal von Kampfmitteln aller Art drohend zum Einsatz bereit. Dem-
gegenüber haben Bestrebungen um Abrüstung und Entspannung bisher zu keinem greif-
baren Ergebnis geführt.

Auch wenn eine unmittelbare Bedrohung heute zum Glück für uns nicht besteht, durch-
leben wir doch gespannte Zeiten, in denen jedes unrealistische Wunschdenken Verhängnis-
volle Folgen haben könnte. Der Forderung nach voller Wachsamkeit und dauernder
Bereitschaft kann sich unsere Generation ebenso wenig entziehen wie unsere Vorfahren
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— so schön es auch wäre, wenn wir den bedeutenden Aufwand, den wir für unsere Lan-
desverteidigung erbringen, erfreulicheren Dingen zuwenden dürften. Dem Krieg ent-
gehen wir nicht dadurch, dass wir seine Existenz bestreiten, sondern dass wir uns bereit
halten, um ihn womöglich nicht, oder aber unter bestmöglichen Voraussetzungen führen
zu müssen.

8. Ebenso unrealistisch wäre es auch, zu glauben, dass wir mit einem Abbau unserer
eigenen militärischen Präsenz do« ZlwsZawcZ ei« «-gates fieisp/eZ» geZ>e« würden. Der
Glaube, dass sich das Ausland von einer solchen Demonstration beeindrucken liesse, ist
eine reine Utopie und ein gefährliches Wunschdenken. Vielmehr müsste von einer ein-
seitigen Abrüstung der Schweiz gerade die gegenteilige Wirkung befürchtet werden. Eine
solche würde die Kriegsgefahr nicht verringern, sondern eher vergrössern, denn dadurch
würde in einem strategisch bedeutsamen Raum ein militärisches Vakuum geschaffen, das

sich in einem Krieg leicht als Einladung an einen Dritten erweisen könnte, sich dieses

Territoriums zu eigenen militärischen Zwecken, oder auch nur präventiv zu versichern.
Unser Verzicht auf die Armee wäre eine zwar schöne, aber nutzlose Geste, die kaum

Nachahmung fände, und die sich nicht kriegsverhindernd, sondern im Gegenteil kriegs-
fördernd auswirken müsste.

9. Es trifft zu, dass unsere militärischen Anstrengungen darauf ausgerichtet sind, a«s
seZZ>er den Frieden zu bewahren, oder im Krieg zu beschützen. Da wir nicht von andern
Völkern isoliert leben, müssen wir alles tun, dass unser Einsatz nicht nur unsrer eigenen

Selbsterhaltung dient, sondern a/Ze« VöZ&er« zagafe fowm.'. Als Glied der Völkerfamilie
haben wir bedeutende Solidaritätsaufgaben zu erfüllen, damit der Friede, den wir für
uns beanspruchen, auch den andern zuteil werde. Wir haben unsern Se/frug zar VersöÄ-

«a«g anter cZe« ZYuf/one« a«tZ zar Ver/aWerawg ton Ko«/Z/A:te« zu leisten, indem wir:

- den Entwicklungsländern noch vermehrt beistehen, um ihre schweren Aufgaben zu

bewältigen, die Konfliktstoffe unter ihnen zu beseitigen, und zur Linderung ihrer Not
beizutragen,

- unsere guten Dienste in der gegenseitigen Vertretung, der Vermittlung und der Schieds-

genchtsbarkeit unter den Völkern zur Verfügung stellen,

- einen aktiven und ernsthaften Beitrag zur Erforschung der Kriegs- und Konflikts-
Ursachen leisten und zur Ächtung des Krieges auf Grund internationaler Abkommen
beitragen. Die Vorarbeiten für ein schweizerisches Friedensforschungsinstitut sind im

Gang, wenn wir in diesen Fragen auch noch am Anfang stehen. Sicher ist, dass die

Arbeiten dieses Instituts ohne Voreingenommenheit, nach rein wissenschaftlichen Prin-
zipien betrieben werden müssen.

Die Erfüllung dieser Aufgaben darf nicht auf Kosten der Landesverteidigung erfolgen.
Sie stehen «e/>e«, «ic/of awsfeZZe der z4r«zee; die allgemeine Arbeit für den Frieden ist

Ergänzung, nicht Alternative zur traditionellen Landesverteidigung. So lange wir keine
volle Gewähr für das Gelingen dieser friedlichen Massnahmen der Kriegsverhinderung
haben, dürfen wir um des Friedens Willen auf die militärische Landesverteidigung nicht
verzichten.

Die Armee ist kein Konkurrent für solches Wirken im Dienste der Humanität und der

Solidarität unter Völkern. Unsere kurzen militärischen Ausbildungszeiten hindern nie-
mand daran, sich beispielsweise voll für die Entwicklungshilfe einzusetzen. Es besteht

kein triftiger Grund dafür, dass ein solcher Einsatz auf Kosten der Armee gehen müsste.
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10. Das heute bisweilen geäusserte Argument, dass unsere Armee deshalb eine zahlen-

massige Schwächung ertragen würde, weil die von ihr gepflegten Xhwp//orwew o/;«e/F«
«Fer/eFf seien, hält näherer Prüfung nicht stand. Der nach dem Beispiel der Tschechen

und Slowaken im Jahre 1968 hin und wieder auch für uns propagierte gewaltlose (zivile,
soziale) Widerstand, wäre für uns keine realistische Lösung. Würden wir uns auf diese

Art des Widerstandes allein stützen, verlöre unsere Landesverteidigung ihre Glaub-
Würdigkeit. Wir vermöchten damit keine ins Gewicht fallende Dissuasionswirkung aus-

zuüben, und wären machtlos gegenüber Erpressungsversuchen. Auch würden wir mit dem

Mittel der Gewaltlosigkeit unsern Neutralitätspflichten nicht gerecht.

Wohl müssen wir als Nebenkampfform und für spätere Kampfphasen diese modernen
Gestalten des Widerstandes nicht ausschliessen; sie können jedoch nicht die alleinige Form
unserer Verteidigung sein. (Zur Frage der Gewaltlosigkeit vgl. «Der Fourier» Nr. 8 1972).

11. Schliesslich liegt auch die für den Abbau unseres militärischen Aufwandes dann und

wann vorgebrachte Argumentation, dass unser Staat und die darin bestehende Gere//-

rcF«/trord«zz»g eiwe Verte/dz'gzzwg ra/cFî Wert sei, ausserhalb der Realitäten. Ganz abge-
sehen davon, dass diese Ansicht von der überwiegenden Mehrheit unseres Volkes nicht
geteilt wird, läge darin kein Grund für eine gänzliche Preisgabe der bestehenden Ord-

nung, sondern höchstens ein Anlass dazu, unsere staatliche Ordnung zu verbessern. In
unserem freiheitlich-demokratischen Staat stehen hierfür alle legalen Mittel zur Ver-
fügung. Selbstverständlich gibt es keine ideale Staatsordnung. Wir glauben aber, dass die

unsere einen vollen Einsatz Wert ist, um sie schrittweise evolutionär, nicht revolutionär,
immer weiter unsern Wünschen anzupassen. Dieser Einsatz liegt in der Mitarbeit, nicht
in der Verneinung.

Ä#rz

Ernennung beim
Eidg. Militärdepartement

Der bisherige Chef der Unterabteilung Information und

Dokumentation im EMD

Dr. H. R. Kurz
wurde vom Bundesrat zum

VizedireFior der FidgevörrireFe/z Afi/z/'ärzzerzeztiZzzrz.g

ernannt.

Wir gratulieren Dr. Kurz zu dieser Beförderung und wünschen ihm für seine neue Tätigkeit alles

Gute. Dr. Kurz ist Ehrenmitglied des Schweizerischen Fourierverbandes und hilft seit vielen Jahren
mit seinen Leitartikeln, die Gestaltung unseres Fachorgans zu prägen.

Die Ze/zira/- zzzzd FeFiz'ozzreorr/dzzde der FcFzeeizer/reFezz Foz/riewerFazzder zz/zd der VerFezzder

FeFzeeizerircFer Fozzr/ergeFti/ezz, .RedaF/zozz zzzzd Drz/eFerei z/er «Der Foz/rier»
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